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1. (1)Die Vorsitzende der Gesundheitsplattform hat zwei Geschäftsführer des Fonds zu bestellen (§ 9 Abs. 2 Z 4). Für

die Bestellung eines der Geschäftsführer des Fonds kommt dem Stellvertretenden Vorsitzenden der

Gesundheitsplattform ein Vorschlagsrecht zu. Die Geschäftsführer haben für den Fall ihrer vorübergehenden

Verhinderung jeweils für ihre Vertretung zu sorgen.

2. (2)Soweit nicht andere Organe zuständig sind, obliegt die Verwaltung des Fonds den zwei Geschäftsführern. Die

Verwaltung des Fonds umfasst insbesondere

1. 1.die Leitung der Geschäftsstelle des Fonds (Abs. 5) und dessen laufende Verwaltung sowie die Einstellung

von Personal, jeweils nach Maßgabe budgetärer Bedeckung,

2. 2.den Schriftverkehr des Fonds sowie die Bereitstellung der Beratungsunterlagen, die Zustellung von

Einladungen zu den Sitzungen und die Erstellung der Sitzungsberichte im Bereich der Fondsorgane,

ausgenommen der Landes-Zielsteuerungskommission,

3. 3.die schriftliche Ausfertigung und, soweit sie den Fonds selbst betrifft, die Durchführung der Beschlüsse der

Fondsorgane, ausgenommen der Landes-Zielsteuerungskommission, und

4. 4.die Abgabe einer begründeten Stellungnahme in Verfahren betreffend Errichtung selbständiger

Ambulatorien, wobei diese Stellungnahme im Einklang mit dem ÖSG und RSG stehen muss.

3. (3)Die Verwaltung des Fonds durch die Geschäftsführer (Abs. 2) unterliegt der unmittelbaren Aufsicht und

Weisung der Vorsitzenden der Gesundheitsplattform.

4. (4)Zur Wahrnehmung der Aufgaben der Landes-Zielsteuerungskommission (§ 12) haben die Geschäftsführer des

Fonds gleichberechtigt als Koordinatoren zu fungieren. Zu den Aufgaben der Koordinatoren gehören

insbesondere Angelegenheiten im Sinne des Abs. 2 Z 2 und 3 im Bereich der Landes-Zielsteuerungskommission.

Als Präsidium (§ 5 Abs. 1a) haben sie ferner die Sitzungen der Gesundheitsplattform und der Landes-

Zielsteuerungskommission vorzubereiten (§ 7 Abs. 7 und § 11 Abs. 6). Die Koordinatoren sind ausschließlich den

Co-Vorsitzenden der Landes-Zielsteuerungskommission (§ 10 Abs. 4) gegenüber weisungsgebunden. Der

Koordinator der Sozialversicherung ist ausschließlich dem Vorsitzenden des Landesstellenausschusses der

Österreichischen Gesundheitskasse, der Koordinator des Landes dem für Angelegenheiten der Krankenanstalten

zuständigen Mitglied der Landesregierung gegenüber verantwortlich. Die Co-Vorsitzenden können sich die

Vornahme bestimmter Vertretungshandlungen selbst vorbehalten.

5. (5)Zur Unterstützung der Verwaltung des Fonds, der Funktion der Koordinatoren (Abs. 4) sowie der Organe des

Fonds bei der Wahrnehmung der ihnen jeweils zugewiesenen Aufgaben ist – unbeschadet des § 15 Abs. 1 zweiter

Satz – auf Rechnung des Fonds eine Geschäftsstelle mit Sitz in Klagenfurt am Wörthersee einzurichten, deren

Personal entweder vom Land oder von der Sozialversicherung zugewiesen werden kann oder vom Fonds selbst

eingestellt wird. Dies gilt nicht, soweit für die Durchführung von Förderungsaufgaben für das Land in einer

Vereinbarung gemäß § 1 Abs. 3b anderes bestimmt wird.

6. (6)Für die Geschäftsführung des Fonds haben die Vorsitzende und der Stellvertretende Vorsitzende der

Gesundheitsplattform gemeinsam eine Geschäftsordnung zu erlassen, die im Internet auf der Homepage des

Fonds zu veröffentlichen ist. Soweit die Geschäftsordnung nichts anderes bestimmt, sind die Geschäftsführer in

Angelegenheiten gemäß Abs. 2 nur gemeinsam zur Abgabe von Willenserklärungen im Namen und auf Rechnung

des Fonds und zur Fertigung für den Fonds befugt; die Vorsitzende der Gesundheitsplattform kann sich die

Vornahme bestimmter Vertretungshandlungen selbst vorbehalten.
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